
Fachkraft ohne DLRG-Grundschein geht mit
Behinderten schwimmen - Ist das haftungsrechtlich
ok?
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Sehe ich wie Mrs X. Das "ham wir schon immer so gemacht" hilft vor Gericht nicht viel.... da
gibt es auch keine Versicherung.

Ich glaube auch nicht, das die Schulleitung ein Papier unterschreiben würde, in dem sie die
Pflegekräfte explizit von jeder Haftung befreit und selbst die Haftung übernimmt.
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